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1.1

Der Bernisch-Kantonale Jodlerverband ist bestrebt, seinen Mitgliedern im Jodelgesang eine qualitativ gute Aus- und Weiterbildung anzubieten. Er tut dies im Interesse der Förderung und Aufrecht-erhaltung unseres kostbaren Kulturgutes.

1.2
 Aus diesem Grunde setzt der BKJV die Bernische Kurskommission für Jodelgesang (BKKJ) ein und beauftragt diese, sich in seinem Sinne für die Erhaltung und Förderung des Jodelgesanges einzusetzen.
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2.1

Die BKKJ ist bestrebt, dass den Jodlerklubs musikalisch-fachlich und pädagogisch gut ausgebildete Dirigentinnen und Dirigenten - gemäss Weisungen der übergeordneten Eidgenössischen Fachkommission für Jodelgesang - zur Verfügung stehen. Ebenso gilt dies für die Kinderchöre.

2.2

Die BKKJ ist bestrebt, dass bereits ausgebildete Dirigentinnen und Dirigenten von einem zweckmässigen Weiterbildungsprogramm profitieren können. Die Teilnahme am Weiterbildungsprogramm ist nicht abhängig davon, ob die Basisausbildung über den BKJV erfolgte.

2.3

Die BKKJ stellt sicher, dass das Jurykader über ein qualitativ hohes Niveau und anzahlmässig über genügend Juroren verfügt. Aus diesem Grunde muss die BKKJ genügend fachspezifische Aus- und Weiterbildungsprogramme - gemäss Weisungen der übergeordneten Eidgenössischen Fachkommission für Jodelgesang – für das Jurykader anbieten.

2.4

Die BKKJ ist bestrebt, dass das Kursleiterkader über ein qualitativ hohes Niveau und anzahlmässig über genügend Kursleiter verfügt. Aus diesem Grunde muss die BKKJ genügend fachspezifische Aus- und Weiterbildungsprogramme für das Kursleiterkader anbieten.

2.5

Die BKKJ stellt sicher, dass für spezielle, jetzt nicht namentlich aufgeführte Kurse, (Beispiel: Handorgelbegleit-Kurs oder Kurs für Harmonielehre, etc), klare Ausbildungsrichtlinien aufgestellt werden.
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· Fallweise kann die BKKJ weitere Spezialisten zur Beratung beiziehen

· Die Sitzungsleitung obliegt dem Präsidenten der Kommission

· Die Kommission kommt mindestens 2 Mal im Jahr zusammen. Über die Zusammenkünfte wird ein Protokoll verfasst, welches dem Präsidenten, dem zur Kenntnis zugestellt wird.

· Der Verantwortliche für Ausbildung Jodeln/Kinderchöre wird zu jeder Sitzung eingeladen. Über eine Teilnahme an der Sitzung entscheidet der Stelleninhaber selber. Er hat beratende Funktion!
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4.1

Die BKKJ erstellt und überarbeitet nach allfälligen Vorgaben der Eidgenössischen Fachkommission für Jodelgesang die Ausbildungs- und Prüfungsreglemente für Dirigenten und Jurymitglieder.

4.2

Die BKKJ bildet die Dirigenten, Jurymitglieder und Kursleiter gemäss den erstellten Ausbildungsreglementen aus, engagiert zu diesem Zweck fachlich ausgewiesene Kursleiter und Fachspezialisten.

4.3

Die BKKJ organisiert – im vernünftigen Ausmass – genügend Weiterbildungskurse für Dirigenten, Jurymitglieder.

Die Weiterbildung der Kursleiter obliegt dem Verantwortlichen für die Ausbildung Jodelgesang.

4.4

Die BKKJ amtet als Prüfungskommission und führt in dieser Eigenschaft sämtliche Schlussprüfungen der Dirigenten, Jurymitglieder (auf Stufe Vorkurs BKJV) und Kursleiter durch.

4.5

Die BKKJ setzt von der Eidgenössischen Fachkommission für Jodelgesang erteilte Aufträge im Unterverband um und überwacht deren Umsetzung. 
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4.6

a) 
Die BKKJ rekrutiert für die Unterverbandsfeste die Juroren aus dem bestehenden Jurykader. Die Juryeinteilung obliegt den Gesamtobmännern, wird aber in der BKKJ abschliessend besprochen.

b) 
Die BKKJ nominiert für die Eidgenössischen Jodlerfeste und für andere Unterverbandsfeste die benötigten Juroren aus dem bestehenden Jurykader BKJV.

4.7

Kursausschreibungen in der Jodlerzeitung, im Internet und allfällig andern Medien, sowie die ganze Kursadministration obliegt dem Kurschef und wird durch ihn erledigt. Die BKKJ-Mitglieder werden laufend über den Stand orientiert.

4.8

a)
Die BKKJ erstellt jeweils bis Ende September die Kursplanung und das Kursbudget für das folgende Jahr. Die Genehmigung des Kursbudgets obliegt vorab dem Vorstand BKJV und als letzte Instanz der Delegiertenversammlung. 

b) Der Kurschef überwacht die Einhaltung des Kursbudgets und führt die Kommission. Er legt an den Vorstandssitzungen jeweils einen Rechenschaftsbericht vor und bringt die Geschäfte, welche eine Zustimmung des Vorstandes bedingen, zur Genehmigung in den Vorstand.

4.9

Die Mitglieder der BKKJ können fallweise von Jodlerchören zwecks Beurteilung ihres Dirigenten beigezogen werden. 
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5.1

Die BKKJ kann sich innerhalb der vorgegebenen Rahmenbedingungen frei bewegen.

5.2

Die BKKJ entscheidet bei Abschlussprüfungen über „bestanden“ oder „nicht bestanden“

5.3

Die BKKJ kann jederzeit Qualifikationen von Juroren anordnen. Die BKKJ bestimmt durch wen und wann die Qualifikation vorgenommen wird. Die Resultate werden mit den Qualifizierten persönlich besprochen. Aufgrund mehrmaliger schlechter Qualifikationen ist die BKKJ berechtigt, dem Vorstand des BKJV’s den Antrag auf „Entlassung“ zu stellen.

5.4

Der BKKJ obliegt das Recht, ausgewiesene Dirigenten zu Lehrmeistern im Dirigentenamt zu ernennen. Diese erhalten künftig Praktikantinnen und Praktikanten zur Ausbildung. Praktika müssen bei den von der BKKJ anerkannten Dirigentinnen und Dirigenten erfolgen! 

5.5

Für die Mitglieder der BKKJ gelten die vom BKJV erlassenen Spesenregelungen. Die Spesennoten der Kommissionsmitglieder müssen vom Kurschef visiert werden; diejenigen der Kursleiter vom zuständigen Obmann!
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Das Reglement wurde an der Vorstandssitzung vom 27. April 2001 besprochen und genehmigt.

Es tritt rückwirkend per 01. Januar 2001 in Kraft.

Der Präsident BKJV




Der Kurschef BKJV

Ueli Bieri





Matthias Wüthrich

Die Mitglieder der BKKJ

Walter Stadelmann




Martin Jutzler
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